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§ 29 K-AFG § 29
 K-AFG - Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds-Gesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.08.2025

(1) Für die Au/ösung des Fonds ist ein Landesgesetz erforderlich. Die Au/ösung des Fonds kann erst erfolgen, wenn

die Aufgaben des Fonds gemäß § 3 vollständig erfüllt sind.

(2) Bei der Au/ösung des Fonds werden die Art der Durchführung der Liquidation und die Verwendung des Vermögens

bestimmt. Das allenfalls vorhandene Restvermögen ist vorrangig zur Tilgung von Darlehen und sonstigen Krediten, die

zum Erwerb der Schuldtitel aufgenommen wurden, zu verwenden.
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